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schließen sind dagegen Risiken für den 
Anwender, für unbeteiligte Personen, für 
die Umwelt und bezüglich einer möglichen 
Resistenzbildung bei unsachgemäßer An-
wendung. Diese Risiken werden erst durch 
die im Zulassungsverfahren angelegten 
Bewertungsmaßstäbe verringert werden. 
Liegen keine medizinischen Indikationen 
für die Anwendung von Desinfektionsmit-
teln vor, vermeidet man Risiken, indem 
einfache mechanische Reinigungsverfahren 
zum Einsatz kommen. Gesundheitliche Risi-
ken durch Mikroorganismen sind in einem 
regelmäßig gereinigten Haushalt nicht zu 
befürchten, vorausgesetzt die Grundregeln 
der Hygiene werden beachtet.
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Summary

Disinfectants for surfaces and clothes, in-
cluding those for private domestic use, are 
considered biocidal products and are within 
the scope of the biocidal products regula-
tory framework. Due to the ongoing assess-
ment of toxicological and environmental 
properties as well as of the efficacy of bio-
cidal active substances at EU level, the dis-
infectants currently available on the market 
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Zusammenfassung

Desinfektionsmittel für Oberflächen und 
Wäsche, auch für den häuslichen Gebrauch, 
zählen zu den Biozidprodukten und unter-
liegen damit der Biozid-Gesetzgebung. Ge-
genwärtig am Markt verfügbare Produkte 
sind weder behördlich bewertet noch zuge-
lassen, sondern lediglich bei der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
gemeldet, da die Prüfung der enthaltenen 
Wirkstoffe im Rahmen des europäischen 
Bewertungsverfahrens bezüglich ihrer to-
xikologischen und umwelttoxikologischen 
Eigenschaften sowie hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit noch nicht abgeschlossen ist. 
Aufgrund von Übergangsregelungen dürfen 
diese Biozidprodukte derzeit zulassungs-
frei auf dem Markt verbleiben. Folglich 
werden für die Auslobung der Wirksamkeit 
von Desinfektionsmitteln, eingeschlossen 
Produkte für den Haushalt, im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens derzeit noch keine 
spezifischen Nachweise gefordert. Ebenso 
liegen bis zur Zulassung Angaben, z. B. auf 
dem Etikett, zu toxikologisch oder umwelt-
relevanten Auswirkungen im Ermessen des 
Herstellers bzw. Vertreibers. Der Nutzen von 
Desinfektionsmitteln für den Haushalt ist 
gegenwärtig nicht belegbar. Nicht auszu-
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duktes und die damit hervorgerufene Ver-
brauchererwartung. Abhängig von ihrem 
Anwendungsbereich werden Desinfekti-
onsmittel in die folgenden Produktarten 
eingruppiert:
Produktart 1: Menschliche Hygiene
Produktart 2:  Desinfektionsmittel und Al-

genbekämpfungsmittel, die 
nicht für eine direkte An-
wendung bei Menschen und 
Tieren bestimmt sind

Produktart 3: Hygiene im Veterinärbereich
Produktart 4:  Lebens- und Futtermittelbe-

reich
Produktart 5: Trinkwasser

Produkte wie Reinigungsmittel, bei denen 
eine biozide Wirkung nicht beabsichtigt ist, 
sind keine Biozidprodukte und werden da-
her mit oben genannten Produktarten nicht 
erfasst.

Zulassungsverfahren nach 
Biozid-Gesetzgebung

Die Biozid-Gesetzgebung nach Richtlinie 
98/8/EG [1] und ihre Umsetzung in natio-
nales Recht wurde am 1. September 2013 
durch die in allen europäischen Mitglied-
staaten unmittelbar geltende Verordnung 
(EU) Nr. 528/2012 [2] abgelöst. Grundsätz-
lich gilt für die Zulassung von Desinfekti-
onsmitteln als Biozidprodukte, dass die ent-
haltenen Wirkstoffe zuvor in einem europä-
ischen Verfahren bewertet und mittels einer 
Entscheidung der Europäischen Kommis-
sion in eine europaweit gültige „Positivlis-
te“ (vor dem 01.09.2013: Anhang I der 
Richtlinie 98/8/EG, jetzt: Unionsliste geneh-
migter Wirkstoffe nach Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012) aufgenommen worden sind. 
In einem nationalen Verfahren wird an-
schließend das den jeweiligen Wirkstoff 
enthaltende Biozidprodukt unter Berück-
sichtigung der speziellen Anwendung be-
wertet und gegebenenfalls zugelassen. Ist 
ein Biozidprodukt bereits in einem EU-Mit-
gliedstaat zugelassen worden, kann in wei-
teren Mitgliedstaaten der Antrag auf Aner-
kennung einer ausländischen Zulassung 
gestellt werden. Die Zulassung von Biozid-
produkten sowie die Anerkennung auslän-
discher Zulassungen erfolgen in Deutsch-
land bei Vorliegen entsprechender Voraus-
setzungen durch die Bundesstelle für Che-
mikalien (BfC) der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). An 
der Bewertung der Biozidprodukte sind das 

für die Vermeidung von Infektionen in 
Krankenhäusern und Gemeinschaftsein-
richtungen erkannt. Gleichzeitig wurde je-
doch bereits um die Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert eine Vielzahl von Produk-
ten entwickelt, die nicht im professionel-
len, sondern im Konsumentenbereich zur 
Verbesserung der Hygiene angepriesen 
wurden. Einige dieser Marken sind bis heu-
te auf dem Markt. So unstrittig die Rolle der 
oben beschriebenen Reinigungsmaßnah-
men für die Vermeidung von übertragba-
ren Krankheiten im häuslichen Bereich ist, 
so kontrovers kann man die Vor- und Nach-
teile des Einsatzes darüber hinausgehen-
der Desinfektionsmaßnahmen ohne Vor-
liegen einer medizinischen Indikation er-
örtern. Hierbei stellt sich die Frage nach 
dem Nutzen, nach möglichen Risiken so-
wie nach der Wirksamkeit auf dem Markt 
befindlicher Produkte zur Desinfektion im 
Konsumentenbereich. Der vorliegende Ar-
tikel geht diesen Fragestellungen nach. 

Antimikrobielle Produkte und 
Desinfektionsmittel 

Antimikrobielle Produkte umfassen ein 
breites Spektrum verschiedenster Präpa-
rate (z. B. Antibiotika, Antihelminthika, 
Konservierungsmittel, Desinfektionsmit-
tel), die in unterschiedlicher Weise Einfluss 
auf die Vermehrungsfähigkeit und/oder die 
Infektiosität von Mikroorganismen neh-
men. Der Begriff Desinfektionsmittel bein-
haltet dagegen eine quantifizierbare Re-
duktion von Krankheitserregern zur Unter-
brechung von Infektionsketten. Als antimi-
krobiell wirksam ausgelobte Produkte für 
den Haushalt müssen somit richtiger als 
Desinfektionsmittel bezeichnet werden, 
auch wenn nicht für jedes Produkt eine Re-
duktion von Mikroorganismen ausgelobt 
wird, sondern bisweilen lediglich eine bak-
teriostatische, d. h. vermehrungshemmen-
de Wirksamkeit. Sie unterliegen der euro-
päischen Biozid-Gesetzgebung, die eine 
nationale Zulassung von Biozidprodukten 
mit Wirkstoffen, die auf europäischer Ebe-
ne genehmigt wurden, für die verschiede-
nen Desinfektionsmittel vorsieht (siehe Ab-
schnitt „Zulassungsverfahren nach Biozid-
Gesetzgebung“). Auf Basis der europäi-
schen Gesetzgebung sind Desinfektions-
mittel den Biozidprodukten der Hauptgrup-
pe 1 zuzuordnen [1, 2]. Maßgeblich für 
diese Zuordnung sind die Funktion sowie 
die Auslobung und Darstellung eines Pro-

have neither been evaluated nor nationally 
authorised as biocidal products up to now. 
They are, however, notified at the Fed-
eral Institute for Occupational Safety and 
Health. Due to transitional provisions these 
biocidal products can currently be marketed 
without authorisation. Hence, disinfectants 
including products for domestic use do not 
yet require specific evidence for their ef-
ficacy claims within the framework of bio-
cidal product authorisation. In addition, un-
til authorisation it is at the discretion of the 
manufacturer or the distributor to provide 
information on toxicological or environ-
mental effects on the label. The benefit of 
the use of disinfectant biocidal products in 
domestic areas has so far not been proven. 
On the other hand, it must be assumed that 
the inappropriate use of non-approved dis-
infectants in domestic areas might result in 
risks for operators, bystanders like children 
and the environment as well as possible re-
sistance development. These risks will be 
minimised during the evaluation that takes 
place when these products are authorised. 
If there is no medical indication for the use 
of disinfectants, risks for the user, for third 
persons or the environment can be avoided 
by using simple mechanical cleaning pro-
cedures. Health risks from microorganisms 
are highly unlikely in households that are 
regularly cleaned using basic hygiene rules.

Hintergrund und Einleitung

Die Bedeutung der Hygiene für die Vermei-
dung von Infektionskrankheiten wurde mit 
Beginn der mikrobiologischen Forschung 
Ende des 19. Jahrhunderts wissenschaft-
lich nachgewiesen. Der Zugang zu siche-
rem Trinkwasser und die Verfügbarkeit von 
sanitären Einrichtungen, die Möglichkeiten 
zur Aufbereitung von Wäsche und Gegen-
ständen des täglichen Bedarfs sowie des 
hygienischen Zubereitens und Lagerns  
(z. B. Kühllagerung) von Lebensmitteln 
sind wesentliche Teile dieser Entwicklung. 
Die Reinigung und Reinhaltung des eige-
nen Körpers (Körperhygiene), des persön-
lichen Umfeldes (z. B. Wischen bzw. Sau-
gen von Fußböden und anderen Oberflä-
chen im häuslichen Umfeld zur Entfernung 
von Staub und Verschmutzungen) sowie 
das Waschen von Textilien sind unverzicht-
barer Teil der allgemeinen Hygiene und 
damit unbestritten notwendig und sinnvoll.

Neben der Reinigung wurde schon 
frühzeitig die Bedeutung der Desinfektion 
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blick auf eine mögliche weitere Vermark-
tung in Biozidprodukten bewerten zu las-
sen. Diese dürfen nicht mehr in Biozidpro-
dukten vermarktet oder verwendet werden. 
Derzeit werden noch 35 (Produktart 1) bzw. 
84 Wirkstoffe (Produktart 2) im Rahmen 
des oben genannten EU-Wirkstoffpro-
gramms bewertet. Als wirksame Substan-
zen finden sich in Desinfektionsmitteln, die 
im privaten Haushalt eingesetzt werden, 
häufig Alkohole (z. B. Ethanol, 1-Propanol, 
2-Propanol), oxidativ wirksame Stoffe wie 
Wasserstoffperoxid oder Natriumhypochlo-
rit, organische Säuren (z. B. Ameisensäu-
re, L-(+)-Milchsäure) und quarternäre Am-
moniumverbindungen (sogenannte QAV, 
z. B. Benzalkoniumchlorid). Für zwei Wirk-
stoffe der Produktart 2 (Salzsäure und Non-
ansäure) wurde bereits eine abschließen-
de, positive Aufnahmeentscheidung getrof-
fen. Salzsäure wird zum Beispiel in Sani-
tärreinigern eingesetzt. 

Wirksamkeit von  
Desinfektionsmitteln

Grundsätzliches Ziel der sachgerechten An-
wendung von Desinfektionsmitteln ist die 
Vermeidung der Übertragung von Krank-
heitserregern und nicht die generelle Besei-
tigung von Mikroorganismen. Die einzelnen 
Wirkstoffe besitzen jeweils ein spezielles 
Wirkungsspektrum (Tabelle 1). So wirken 
Alkohole nur bedingt gegen unbehüllte Vi-
ren (z. B. Noroviren), oder QAV nicht gegen 
Mykobakterien (z. B. Tuberkuloseerreger). 
Das bedeutet, dass Desinfektionsmittel nicht 
universell einsetzbar sind, sondern nur ge-
gen solche Mikroorganismen, gegen die ihre 
Wirksamkeit nachgewiesen wurde. Deshalb 

gesetzt worden sind, gelten Übergangsre-
gelungen. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen können diese bis zur Entscheidung 
über die Genehmigung der Wirkstoffe, vo-
raussichtlich aber längstens bis zum 31. 
Dezember 2024, zulassungsfrei vermarktet 
werden. Hierzu gehören auch chemische 
Desinfektionsmittel, die zum jetzigen Zeit-
punkt weder bewertet noch zugelassen 
sind, da das oben beschriebene Verfahren 
zur Prüfung der Wirkstoffe auf EU-Ebene 
mit anschließender nationaler Produktzu-
lassung noch läuft.

Der schematische Ablauf der Geneh-
migung von Biozidwirkstoffen und der Zu-
lassung von Biozidprodukten ist in Abbil-
dung 1 dargestellt.

Biozide Wirkstoffe und  
Produkte am Markt

Im privaten Haushalt angewendete Desin-
fektionsmittel fallen häufig in die Produktar-
ten 1 und 2. In Drogeriemärkten oder Kauf-
hausabteilungen ist ein vielfältiges Angebot 
solcher Produkte zu finden, die für die Er-
zielung „hygienisch reiner“, bzw. „hygie-
nisch sauberer“ Bedingungen im Haushalt 
bis zur Vermeidung von Krankheiten aus-
gelobt werden. Dazu zählen auch Produkte 
zur Hautdesinfektion, sofern diese nicht den 
Arzneimitteln oder Kosmetika zuzuordnen 
sind, sowie Produkte zu Flächendesinfekti-
on und zur Desinfektion von Wäsche (anti-
bakteriell ausgelobte Hygienespüler).

Für Desinfektionsmittel der genannten 
Produktarten wurde früher eine Vielzahl 
verschiedener Wirkstoffe eingesetzt [3]. 
Für viele bestand seitens der Hersteller kein 
ausreichendes Interesse, die Stoffe im Hin-

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), 
die BAuA (BfC und Fachbereich 4 Gefahr-
stoffe und biologische Arbeitsstoffe) sowie 
das Umweltbundesamt (UBA) beteiligt. 
Ebenso können Stellungnahmen des Julius 
Kühn-Instituts (JKI), der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) so-
wie des Robert Koch-Instituts (RKI) einge-
holt werden.

Die Bedingungen für die Zulassung 
stellen auf Basis einer Risikobewertung für 
Mensch, Tier und Umwelt und der Bewer-
tung der Wirksamkeit den Schutz für Ver-
braucher, Beschäftigte und Umwelt sicher. 
Neben den oben genannten Voraussetzun-
gen sind im Rahmen der Zulassung auch 
die mögliche Erzeugung von Resistenzen 
oder Kreuzresistenzen zu berücksichtigen. 
Für Biozidprodukte, deren Wirkstoffe vor 
dem 14. Mai 2000 zu bioziden Zwecken ein-

Wirkstoff Bakterien Mykobakterien Hefen Schimmelpilze Viren Sporen

Gram-
positiv

Gram-
negativ

Alkohole ++ ++ ++ + + s –

Wasserstoffperoxid1 + ++ + + ++2

Natriumhypochlorit1 ++ ++ + + + ++ ++

Quarternäre Ammonium-
verbindungen (QAV)

++ + – ++ ++ s –

Ameisensäure ++ ++ k.A. + + s k.A.

Milchsäure + + k.A. – – – k.A.
1 eingeschränkte Wirksamkeit in Anwesenheit organischer Belastung, 2 sehr hohe Konzentrationen erforderlich
+ mäßig wirksam, ++ hohe Wirksamkeit, – nicht wirksam, s selektiv wirksam
k.A.  keine Angaben

Tabelle 1: Übersicht über den Wirkungsbereich von Wirkstoffen [4-6]. Diese Angaben haben orientierenden Charakter. Die Wirksamkeit ist jeweils 
von der Formulierung des Produktes und den konkreten Anwendungsbedingungen abhängig.

Abbildung 1: Schematische Darstellung 
des Biozidverfahrens von Wirkstoffen und 
Biozid-Produkten.
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zur Wirksamkeit, beispielsweise eines Hän-
de- oder Flächendesinfektionsmittels, so-
fern nicht zusätzlich praxisnahe Tests 
durchgeführt werden. Letztere sollen die 
konkrete Anwendung weitgehend wider-
spiegeln. Europäische Normen praxisnaher 
Tests liegen bislang nur für die Überprü-
fung der bakteriziden Wirksamkeit von Hän-
dedesinfektionsmitteln und teilweise für 
Flächendesinfektionsmittel vor.

Eng mit der Prüfmethode sind die zu 
prüfenden Testorganismen verbunden. Bei 
Europäischen Normen werden wie bei 
deutschen Prüfmethoden definierte Test-
spezies jeweils aus der Gruppe der Bakte-
rien, Mykobakterien (zusätzlich, da beson-
ders stabile Bakterien), Pilze, Viren oder 
Sporen ausgewählt, die ein breites Spekt-
rum der entsprechenden Gruppe repräsen-
tieren sollen und somit die Auslobung der 
Wirksamkeit gegen die entsprechende 
Gruppe von Mikroorganismen erlauben. 
Das bedeutet auch, dass als bakterizid be-
zeichnete Mittel nicht automatisch gegen 
die übrigen Mikroorganismen (z. B. unbe-
hüllte Viren) wirken.

ist jedoch noch nicht für alle Anwendungs- 
und Wirkungsbereiche abgeschlossen. Von 
den in Tabelle 2 aufgeführten drei Anwen-
dungsbereichen sind gemäß der überge-
ordneten Norm DIN EN 14885 nur die Nor-
men der Bereiche Lebensmittel, Industrie, 
Haushalt und öffentliche Einrichtungen für 
Haushaltsprodukte anzuwenden. Die dar-
in vorgesehenen Prüfanschmutzungen, wie 
z. B. Rinderalbumin, Milchpulver, Saccha-
rose oder Hefeextrakt, wurden vorrangig 
aus der Situation in der Lebensmittelverar-
beitung abgeleitet und müssten, um die 
komplexen Bedingungen im Haushalt ab-
zubilden, vollständig einbezogen und ggf. 
erweitert werden. 

Grundsätzlich unterscheidet man bei 
den Prüfmethoden Suspensionstests und 
praxisnahe Tests. In Suspensionstests wer-
den die entsprechend zu testenden Mikro-
organismen in einer Lösung mit dem Des-
infektionsmittel in großem Überschuss in 
Kontakt gebracht. Derart optimale Bedin-
gungen liegen in der praktischen Anwen-
dung jedoch höchst selten vor. Damit er-
möglichen sie nur sehr begrenzte Aussagen 

ist es erforderlich, die Wirksamkeit mit ge-
eigneten Prüfmethoden zu ermitteln. Die 
nachgewiesene Wirksamkeit von Desinfek-
tionsmitteln für den professionellen Bereich 
kann bei Erfüllung der Voraussetzungen 
entsprechender Prüfmethoden den Listen 
des RKI, des Verbundes für Angewandte 
Hygiene e.V. (VAH) und der Deutschen Ve-
terinärmedizinischen Gesellschaft e.V. 
(DVG) entnommen werden [7–11].

Je besser eine Prüfmethode der ge-
wünschten Anwendung entspricht, desto 
sicherer kann man den gewünschten Nut-
zen des geprüften Produktes erwarten. 
Während in Deutschland praxisnahe Prüf-
methoden für Desinfektionsmittel eine lan-
ge Tradition besitzen, ist es im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens und auch als Vor-
aussetzung einer gegenseitigen Anerken-
nung der Zulassung von Biozidprodukten 
sinnvoll, europaweit abgestimmte Prüfme-
thoden anzuwenden. Tabelle 2 gibt einen 
Überblick über vorhandene Europäische 
Normen (EN). Die Entwicklung und Verab-
schiedung solcher Europäischer Normen, 
insbesondere für die Flächendesinfektion, 

Medizinischer Bereich Veterinärbereich Bereiche Lebensmittel, 
Industrie, Haushalt und öf-
fentliche Einrichtungen

Flächendesinfektion

Suspensionstest DIN EN 13727 (Bakterien)
DIN EN 14348 (Mykobakterien)
DIN EN 13624 (Pilze)
DIN EN 14476 (Viren)

DIN EN 1656 (Bakterien)
DIN EN 14204 (Mykobakterien)
DIN EN 1657 (Pilze)
DIN EN 14675 (Viren)

DIN EN 1276 (Bakterien)
DIN EN 1650 (Pilze)
DIN EN 13610 (Bakteriophagen)
DIN EN 13704 (Sporen)

Praxisnaher Test DIN prEN 16615#  
(Bakterien, Hefen)

DIN EN 14349  
(Bakterien, nicht poröse Oberflächen)
DIN prEN 16438#  
(Bakterien, poröse Oberflächen)
DIN prEN 16438#  
(Pilze, nicht poröse Oberflächen)

DIN EN 13697 (Bakterien, Pilze)

Händedesinfektion

Suspensionstest DIN EN 13727 (Bakterien)
DIN EN 13624 (Pilze)
DIN EN 14476 (Viren)

DIN EN 13727 (Bakterien)
DIN EN 13624 (Pilze)
DIN EN 14476 (Viren)

DIN EN 1276 (Bakterien)
DIN EN 1650 (Hefen)

Praxisnaher Test DIN EN 1499 (Bakterien)  
hygienische Händewaschung 
DIN EN 1500 (Bakterien) 
hygienische  
Händedesinfektion

DIN EN 1499 (Bakterien)  
hygienische Händewaschung

DIN EN 1499 (Bakterien)  
hygienische Händewaschung 
DIN EN 1500 (Bakterien)  
hygienische Händedesinfektion

Wäschedesinfektion

Suspensionstest DIN EN 13727 (Bakterien)
DIN EN 14348 (Mykobakterien)
DIN EN 13624 (Pilze)
DIN EN 14476 (Viren)

– –

Praxisnaher Test DIN prEN 16616# (Bakterien, 
Mykobakterien, Pilze)

– –

# Normentwurf

Tabelle 2: Europäische Normen [12–34] zur Prüfung von Desinfektionsmitteln und ihre Anwendungsbereiche.
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fung der Einstufung und Kennzeichnung 
eingeschlossen.
Bei der durchzuführenden Expositionsab-
schätzung werden Szenarien für eine mög-
liche Primär- und Sekundärexposition be-
urteilt. Die Exposition wird während der 
Anwendung sowie nach der Anwendung 
abgeschätzt, z. B. durch Benutzung behan-
delter Gegenstände. Eine weitere gesondert 
zu betrachtende Gegebenheit sind die Orte, 
an denen der Verbraucher Biozidprodukte 
anwenden möchte. Hier muss die entspre-
chende Dauer der Exposition der verschie-
denen Personengruppen, insbesondere 
empfindlicher Personen (Kinder oder ältere 
Menschen), berücksichtigt werden. Es ste-
hen Anwender (professionelle, berufsmä-
ßige oder nicht-berufsmäßige), unbeteilig-
te Dritte und auch Haustiere im Fokus. 
Denkbare Szenarien für die Sekundärexpo-
sition Unbeteiligter sind speziell bei Kin-
dern beispielsweise das Krabbeln auf be-
handeltem Teppich, das in den Mund neh-
men behandelter Gegenstände, die orale 
Aufnahme über die Hand nach Kontakt mit 
behandelten Oberflächen oder die akziden-
telle Aufnahme von nicht verbrauchten, im 
Haushalt gelagerten Produkten. Zudem 
kann bei der Flächendesinfektion der Über-
gang von Desinfektionsmittelresten auf Le-
bensmittel zu Rückständen in der Nahrung 
führen. Derartige Szenarien werden bei der 
Zulassung bewertet.

Mit den gewählten Szenarien wird die 
Expositionsmenge eines Biozidprodukts, 
der die betroffenen Personengruppen ma-
ximal ausgesetzt sein können, ermittelt. Ab-
schließend wird bei der Risikocharakteri-
sierung abgeschätzt, ob die Expositions-
menge unter den für den(die) Wirkstoff(e) 
abgeleiteten Grenzwerten liegt. Hier kön-
nen gegebenenfalls Risikominderungsmaß-
nahmen in das Ergebnis mit einbezogen 
werden. Bei speziell für Verbraucher zuzu-
lassenden Biozidprodukten spielen pro-
duktintegrierte Schutzmaßnahmen, wie Do-
sieraufsätze, Begrenzung der Verpackungs-
größen oder spezielle Formulierungen zur 
Vermeidung von spritzenden Flüssigkeiten, 
eine hervorgehobene Rolle, da dem Ver-
braucher in der Regel keine Verwendung 
von spezieller Schutzkleidung oder Schutz-
ausrüstung zugemutet werden kann und 
auch Auflagen nur eine begrenzte Anwen-
dungstreue (Compliance) erreichen.

Ein relevantes gesundheitliches Risiko 
für den Verbraucher können Desinfektions-
mittel mit sensibilisierenden Eigenschaften 
bergen. Als sensibilisierend eingestufte Mit-

gen ist die europaweite Harmonisierung 
von Prüfstrategien und Bewertungsmaß-
stäben der Wirksamkeitsbewertung dieser 
Produkte von entscheidender Bedeutung. 
Eine entsprechende Arbeitsgruppe auf EU-
Ebene hat für Desinfektionsmittel der Pro-
duktart 2 bereits geeignete Wirksamkeits-
nachweise festgelegt. 

Risiken für den Anwender  
im Haushalt

Aufgrund des noch laufenden Bewer-
tungsverfahrens der bioziden Wirkstoffe 
auf EU-Ebene ist mit einer umfassenden 
behördlichen Prüfung der Risiken für den 
Anwender und unbeteiligte Dritte im Rah-
men der Zulassung von Desinfektionsmit-
teln in Deutschland erst in einigen Jahren 
zu rechnen. 

In der Giftinformationsdatenbank des 
BfR, dem Dokumentations- und Bewer-
tungssystem für gesundheitliche Beein-
trächtigungen durch chemische Produkte, 
werden von Ärzten gemeldete Vergiftungs-
fälle und von Herstellern angezeigte Re-
zepturen dokumentiert. Aus den Ärztlichen 
Mitteilungen des BfR geht hervor, dass aku-
te Vergiftungen und Unfälle mit Chemika-
lien im Verbraucherbereich (Kleinkinder, 
Erwachsene und Schulkinder) in nennens-
werten Zahlen gemeldet werden [38]. Wäh-
rend Todesfälle nur nach akzidenteller Auf-
nahme von Desinfektionsmitteln verzeich-
net wurden [38], werden z. B. bei Augen-
verletzungen am häufigsten Reinigungs-
mittel und Desinfektionsmittel als Ursache 
gemeldet [39]. 

Die Zulassung von Desinfektionsmit-
teln als Biozidprodukte soll auch sicherstel-
len, dass keine unannehmbaren Auswir-
kungen auf die Gesundheit von Mensch 
und Haustier bei sachgerechter und be-
stimmungsgemäßer Anwendung zu erwar-
ten sind. Gemeldete Vergiftungsfälle zei-
gen, dass insbesondere die Anwendung im 
Verbraucherbereich eine spezielle Betrach-
tung erforderlich macht. 

Im Rahmen der gesundheitlichen Be-
wertung wird zunächst eine Gefahreniden-
tifizierung durchgeführt, die unter ande-
rem die toxikologische Bewertung von Bio-
zidprodukten und dem(den) darin enthal-
tenen Wirkstoff(en) sowie ggf. Beistoffen 
beinhaltet. Auch ist die Ableitung von Re-
ferenzwerten für die gesundheitliche Risi-
kobewertung, die Charakterisierung von 
Dosis-Wirkungs-Beziehungen und die Prü-

In Deutschland erhältliche Desinfektions-
mittel müssen auf Basis der geltenden ge-
setzlichen Regelungen gegenwärtig nicht 
nach deutschen bzw. europäischen Prüf-
methoden geprüft sein. Wird die Wirksam-
keit z. B. auf der Basis nordamerikanischer 
Prüfmethoden ausgelobt, können daraus 
andere Anwendungsbedingungen resultie-
ren, die nicht zwangsläufig auch den An-
forderungen Europäischer Normen ent-
sprechen müssen. Beispielsweise wurden 
in Tests von Rutalla [35] verschiedene Des-
infektionsmittel, einschließlich solcher für 
den häuslichen Bereich vorgesehener, ge-
prüft und für wirksam befunden. Relativ 
stabile Testorganismen, wie Enterokokken, 
die in Europa generell Bestandteil von Des-
infektionsmittelprüfungen sind, wurden 
hierbei jedoch nicht berücksichtigt. Ergeb-
nisse bezüglich der Keimzahlreduktion bei 
Händedesinfektionsmitteln können durch 
unterschiedliche Prüfmethoden um bis zu 
drei Zehnerpotenzen variieren [36], woraus 
sehr unterschiedliche Bewertungen ihrer 
Wirksamkeit abzuleiten wären.

Mit der Prüfung der Wirksamkeit wer-
den auch die Bedingungen für die Anwen-
dung festgelegt, da jeweils konkrete Kon-
zentrationen und Einwirkzeiten getestet 
werden. Nur für genau diese kann folglich 
die gewünschte Wirkung vorausgesetzt 
werden, insbesondere wenn es sich um 
eine praxisnahe Prüfmethode handelt. Der-
artige Bedingungen im privaten Haushalt 
einzuhalten, erfordert Sachkenntnis und 
ggf. spezielle Dosierhilfen. Exakte Konzen-
trationen, beispielsweise von Hygienespü-
lern in einer herkömmlichen Waschmaschi-
ne zu erzielen, ist nahezu unmöglich, da 
die in der Waschmaschine enthaltene Was-
sermenge als Verdünnungsmittel nicht 
kontrollierbar ist. Da außerdem die tatsäch-
lich erreichte Temperatur und die exakte 
Dauer ihrer Einwirkung in Haushaltswasch-
maschinen nicht bekannt sind [37], können 
chemisch desinfizierende Waschverfahren 
nur in professionellen Waschmaschinen 
sachgerecht durchgeführt werden.

Zusammenfassend muss festgestellt 
werden, dass die Wirksamkeit für den 
Haushalt vorgesehener Desinfektionsmit-
tel bzw. antibakterieller Produkte gegen-
wärtig noch nicht nach einheitlichen, nach-
vollziehbaren Methoden geprüft wird. So-
mit ist nicht in jedem Fall die deklarierte 
Wirksamkeit auch vorhanden. Vor dem 
Hintergrund der bevorstehenden Zulas-
sung von Desinfektionsmitteln sowie der 
gegenseitigen Anerkennung von Zulassun-
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heiten des Umfeldes. Generell kann davon 
ausgegangen werden, dass im normalen, 
gesunden häuslichen Umfeld durch Beach-
tung der allgemeinen Hygieneregeln der 
Einsatz von Desinfektionsmitteln minimiert 
werden kann.

Risiken für die Umwelt

Im Haushalt verwendete Desinfektionsmit-
tel können sowohl in Gewässer als auch in 
den Boden und die Luft gelangen. Abbil-
dung 2 zeigt verschiedene Eintragspfade 
von Desinfektionsmitteln in die Umwelt-
kompartimente. Als Haupteintragspfad in 
die Umwelt muss der Weg über häusliches 
Abwasser und anschließende Kläranlagen 
in Gewässer angesehen werden. Bei Re-
genwasserentlastungen können diese Bio-
zide auch unbehandelt aus häuslichen und/
oder gewerblichen Abwässern die Gewäs-
ser erreichen. Über diese Pfade kann es zu 
Belastungen und ggf. auch zur Schädigung 
von Mensch und Umwelt kommen, da die 
Wirkstoffe ihre biozide Wirkung in der Um-
welt weiterhin ausüben, also auch für 
Nichtziel-Lebewesen toxisch sein können, 
und sich in Umweltmedien oder in der Nah-
rungskette anreichern können [50, 51]. 

Entscheidend für den Eintrag in Gewäs-
ser ist dabei, mit welcher Effizienz in einer 
angeschlossenen Kläranlage eine entspre-
chende Substanz aus dem Abwasser elimi-

tel erfordern die Einhaltung von geeigne-
ten Schutzmaßnahmen. Deshalb sollte im-
mer eine sachgerechte Anwendung erfol-
gen, um gesundheitsschädliche Wirkungen 
auszuschließen. Biozidprodukte, die giftig 
oder sehr giftig oder aber krebserzeugend, 
mutagen oder fortpflanzungsgefährdend 
der Kategorie 1 und 2 nach Richtlinie 
1999/45/EG [40], bzw. der Kategorie 1A und 
1B gemäß VO (EG) Nr. 1272/2008 [41] sind 
oder erhebliche spezielle Schutzausrüstung 
für eine sichere Verwendung erfordern, 
werden generell nicht für den Verbraucher 
zugelassen. 

Immer wieder diskutiert wird das Poten-
zial der möglichen Ausbildung von Resis-
tenzen gegenüber Desinfektionsmitteln bei 
nicht bestimmungsgemäßer und sachge-
rechter Verwendung durch den nicht-be-
rufsmäßigen Verwender im Haushalt. Bei 
nicht bestimmungsgemäßer Anwendung 
von Desinfektionsmitteln können subletale 
Wirkstoffkonzentrationen auftreten, welche 
Detoxifikationsmechanismen oder adapta-
tive Mechanismen in den Organismen indu-
zieren können. Dies kann bei Fortbestehen 
entsprechender Wirkstoffkonzentrationen 
(Selektionsdruck) zur Selektion resistenter 
und klinisch relevanter Mikroorganismen 
führen. Zudem können Bakterien und He-
fen genetische Informationen und somit (er-
worbene) Resistenzen über Plasmidtransfer 
austauschen [42, 43]. Die Ausbildung einer 
Resistenz kann insbesondere bei zielspezi-
fischen Wirkmechanismen eine Rolle spie-
len. Bei multiplen Wirkmechanismen, wie 
es bei Desinfektionsmitteln der Fall sein 
kann, ist die Induktion von Resistenzen hin-
gegen weniger relevant. Jedoch wird auch 
das Risiko der Förderung von Kreuzresis-
tenzen gegenüber Antibiotika durch den 
nicht-sachgemäßen Desinfektionsmittelein-
satz [44–46] vermutet, sofern die entspre-
chenden Wirkmechanismen vergleichbar 
sind. Zudem wird vermutet, dass Substan-
zen, gegen die zwar selbst keine Resistenz 
besteht, die Resistenzentwicklung gegen 
Antibiotika fördern können [47, 48]. Die wis-
senschaftlichen Zusammenhänge sind bis-
her jedoch nicht abschließend aufgeklärt. 

Somit wird diskutiert, ob der Gebrauch 
von derzeit noch nicht zugelassenen Des-
infektionsmitteln und antibakteriellen Rei-
nigungs- und Hygieneprodukten in Privat-
haushalten mögliche Risiken für die Ge-
sundheit erhöhen kann anstatt sie zu sen-
ken [49].

Das Vorhandensein von Mikroorganis-
men gehört zu den natürlichen Gegeben-
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niert werden kann. Der Eintrag von Desin-
fektionsmitteln kann aber unter Umstän-
den die Funktion von Kläranlagen entschei-
dend stören und die Reinigungsleistung 
der Kläranlagen kann verringert werden, 
woraus ein Schadstoffeintrag in Flüsse und 
Seen resultiert. Oft sind auch bei unvoll-
ständigem biologischem Abbau gebildete 
Metabolite von Wirkstoffen problemati-
scher als die Wirkstoffe selbst, da sie eine 
höhere Persistenz aufweisen können oder 
aufgrund ihrer oftmals besseren Wasser-
löslichkeit als die der Ursprungssubstanz 
in angeschlossene Gewässer eingetragen 
werden. Darüber hinaus können weitere 
Stoffe, die neben den Wirkstoffen in den 
Biozidprodukten enthalten sind (Beistoffe), 
die Umwelt zusätzlich belasten.

Der mengenmäßige Eintrag von Biozi-
den, also auch von Desinfektionsmitteln 
aus Privathaushalten in Abwässer ist nicht 
bekannt. Einige Wirkstoffe, die in hohen 
Mengen in den verschiedenen Produkten 
eingesetzt werden, konnten aber bereits in 
Umweltproben nachgewiesen werden. Bei-
spielsweise ist Methyl-Triclosan, ein Ab-
bauprodukt von Triclosan, in der Umwelt 
weitaus stabiler als Triclosan selbst und be-
sitzt zudem ein sehr hohes Anreicherungs-
potenzial in Lebewesen über die Nahrungs-
kette. Triclosan, das noch immer häufig in 
Produkten eingesetzt wird, konnte in der 
Folge neben seinem Metaboliten in zahl-
reichen Abwässer- und Oberflächengewäs-

Abbildung 2: Schematische Darstellung möglicher Eintragspfade von Biozid-Produkten in 
die Umwelt.
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heitserregern, nicht zwangsläufig auch das 
Auftreten von Infektionen bedeutet. Weite-
re Faktoren, wie eine entsprechende indi-
viduelle Disposition und Art der Exposition 
sind erforderlich, damit Krankheitserreger 
auch zur Infektion führen.

Ausgehend von diesen Überlegungen 
haben deutsche Behörden, Verbraucher-
organisationen wie auch Sachverständige 
auf dem Gebiet der Hygiene in verschiede-
nen Stellungnahmen empfohlen, auf die 
Verwendung antimikrobieller Produkte im 
privaten Haushalt zu verzichten und dies 
mit den beschriebenen Risiken für den An-
wender und die Umwelt begründet [60–68].
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kritisch hinterfragt wurden [46]. So stellt 
Schuster [46] die Frage nach den Ursachen 
von Durchfallerkrankungen, die als haus-
haltsbedingt erfasst sind. Schuster kommt 
zu dem Schluss, dass die Ursachen für In-
fektionen vorrangig in kontaminierten Le-
bensmitteln, der falschen Handhabung von 
Lebensmitteln sowie der Nichtbeachtung 
grundlegender Regeln der Haushaltshygi-
ene liegen. Gleichzeitig wird bezweifelt, 
dass unter Berücksichtigung der Übertra-
gungswege bestimmter Erreger die An-
wendung von Desinfektionsmitteln die Zahl 
dieser Infektionen wesentlich reduzieren 
könnte. Die Mehrzahl der Studien, die zur 
Begründung der Anwendung von Desin-
fektionsmitteln im Haushalt herangezogen 
werden, hat lediglich das Vorhandensein 
von Bakterien (die nicht alle Krankheiten 
verursachen) untersucht, nicht jedoch den 
Zusammenhang mit dem Auftreten von In-
fektionen. Josephson [58] berichtet über 
die Ergebnisse einer Studie, in der Bakte-
rienzahlen auf Oberflächen von Küchenge-
räten nach drei unterschiedlichen Behand-
lungszyklen ermittelt wurden. Die Anwen-
dung antimikrobieller Produkte ohne spe-
zielle Einweisung (d. h. nach Ermessen der 
Anwender) zeigte keinen Unterschied ge-
genüber der Verwendung von einfachen 
Reinigungsmitteln. Eine Verringerung der 
Bakterienzahlen konnte nur dann festge-
stellt werden, wenn die Flächen unmittel-
bar vor der Probennahme mit einem anti-
mikrobiellen Produkt behandelt wurden. 
Dies zeigt, dass die Anwendung dieser Pro-
dukte nicht zu einer dauerhaften Reduktion 
von Bakterien führt und die Bewertung ih-
rer Wirksamkeit entscheidend von der Art 
und Weise der Untersuchungstechnik ab-
hängt. Aussagekräftige Studien zum Nut-
zen antimikrobieller Produkte und Nach-
weise ihrer Wirksamkeit werden überein-
stimmend mit dem Europäischen Komitee 
für Normung (CEN) inzwischen auch vom 
IFH gefordert [36]. Nur in wenigen Studien 
wird der komplexe Zusammenhang zwi-
schen der Art der Reinigung/Desinfektion 
im häuslichen Bereich und dem Auftreten 
von Infektionskrankheiten untersucht. Lar-
son [59] konnte in einer solchen randomi-
sierten Studie mit 238 Haushalten über 48 
Wochen keine geringere Infektionsrate ins-
besondere für respiratorische Erkrankun-
gen durch die Anwendung antimikrobieller 
Produkte feststellen. Wie auch die Publika-
tion von Schuster [46] bestätigt diese Un-
tersuchung, dass das Vorkommen von Mi-
kroorganismen allein, auch das von Krank-

serproben, im Klärschlamm, in Wasser-
pflanzen sowie in Fischproben (z. B. Bras-
sen) nachgewiesen werden [52, 53]. 

Auch der Gehalt an Clorofen, eines wei-
teren Desinfektionsmittelwirkstoffs (Pro-
duktarten 2 und 3), wurde in Proben deut-
scher Oberflächengewässer untersucht [52] 
und in Fischproben aus Saar, Rhein und 
Saale nachgewiesen. Andere umweltrele-
vante Desinfektionsmittel sind z. B. quar-
ternäre Ammoniumverbindungen. Die Ge-
samteinträge von fünf linearen quarternä-
ren Ammoniumverbindungen in Gewässer 
wurden in der Schweiz auf 5 t pro Jahr ge-
schätzt [51].

Insgesamt zeigt sich damit, dass die Be-
wertung im Rahmen des Zulassungsver-
fahrens von Biozidprodukten auch hinsicht-
lich der Auswirkungen auf die Umwelt eine 
wichtige Rolle spielt. Ein unnötiger Eintrag 
muss vermieden werden, da Auswirkungen 
auf die Ökosysteme und daraus resultieren-
de Folgen für den Menschen schwer ab-
schätzbar sind. Hier sei auf das Biozid-Por-
tal des UBA hingewiesen, welches u. a. In-
formationen über vorbeugende Maßnah-
men und biozidfreie Alternativen bereit-
stellt [54].

Ist der Nutzen für den  
Anwender belegt?

Die Anwendung antibakterieller/antimik-
robieller Produkte oder Desinfektionsmittel 
im Haushalt wird immer häufiger als not-
wendig dargestellt [36, 55, 56]. Als Begrün-
dung dienen hierbei häufig Studien über 
das Vorkommen von Bakterien im Haus-
halt. Scott [56] beschreibt diesbezüglich 
drei wesentliche Quellen für den Eintrag 
von Krankheitserregern in den Haushalt 
über belebte und unbelebte Oberflächen: 
rohe Lebensmittel, Personen und Haustie-
re, und sieht eine wesentliche Möglichkeit 
zur Vermeidung von Infektionen in der Auf-
klärung der Verbraucher über Infektions-
quellen und deren Vermeidung. Ob jedoch 
neben persönlicher Hygiene, effektivem 
Händewaschen und Lebensmittelhygiene 
bzw. sicherer Lebensmittelhandhabung 
auch die empfohlenen antimikrobiellen 
Produkte wirklich zu einer weiteren Verrin-
gerung der Infektionszahlen in Haushalten 
führen, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Scott 
verweist in diesem Zusammenhang auf die 
Empfehlungen des International Scientific 
Forum on Home Hygiene (IFH) [57], die al-
lerdings bereits in anderen Publikationen 
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